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RS OGH 1982/10/14 8Ob192/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1982

Norm

StVO §23 Abs4

Rechtssatz

Das Verbot des § 23 Abs 4 StVO schließt auch in sich, daß die Türe beim Einsteigen grundsätzlich nur im zeitlich

notwendigen Ausmaß offen gehalten werden darf, um damit den Verkehr nicht zu gefährden oder zu behindern.
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